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Gesetz zur Strukturreform des Versorgungsausgleichs (VAStrRefG) 
 
Mit Wirkung ab 1. September 2009 wird der Versorgungsausgleich bei der Ehesc

im Rahmen des Gesetzes zur Strukturreform des Versorgungsausgleichs (VAStrR

vom 3. April 2009 (BGBl. 2009 Teil I, Seite 700) reformiert. 

Das Gesetz zur Strukturreform des Versorgungsausgleichs ist als sog. Mantelges

fasst. Das bisher über mehrere Gesetze verstreute materiellrechtliche und teilwei

verfahrensrechtliche Versorgungsausgleichsrecht ist künftig im neuen Gesetz übe

Versorgungsausgleich (Versorgungsausgleichsgesetz - VersAusglG) zusammeng

(Artikel 1 VAStrRefG). Damit treten  

• die bisherigen §§ 1587 bis 1587p BGB,  

• das Gesetz zur Regelung von Härten im Versorgungsausgleich (VAHRG),

• das Gesetz zur Überleitung des Versorgungsausgleichs auf das Beitrittsge

(VAÜG) und 

• die Barwert-Verordnung  

außer Kraft (Artikel 23 VAStrRefG).  

§ 1587 BGB enthält künftig nur noch einen Verweis auf das Versorgungsausgleic

Die Möglichkeit einer Anpassung wegen Unterhalt (bisher: §§ 5, 6 und 9 VAHRG

mehr in den §§ 33 und 34 VersAusglG, die Abänderung des Wertausgleichs bei d

dung (bisher: § 10a VAHRG) ist in den §§ 51 und 52 VersAusglG geregelt. Die bi

 
 D
 w
 E

 - 2 - 
Ihr Zeichen:
achricht vom:
-0336.11-023 
achricht vom:

etlef Demmel
imi.landsh.de
31 988-3947
88-616-3947

gust 2009
heidung 

efG) 

etz ver-

se auch 

r den 

efasst 

  

biet   

hsgesetz. 

) ist nun-

er Schei-

sher in § 
 

ienstgebäude Düsternbrooker Weg 64, 24105 Kiel | Telefon 0431 988 - 0 | Telefax 0431 988 - 4172 | poststelle@fimi.landsh.de |    
ww.landesregierung.schleswig-holstein.de | Buslinie 41, 42, 51 |  
-Mail-Adressen: Kein Zugang für elektronisch signierte oder verschlüsselte Dokumente 



 - 2 - 

4 VAHRG geregelte Anpassung wegen Tod der ausgleichsberechtigten Person findet sich 

nunmehr in den §§ 37 und 38 VersAusglG. 

 

Im bisherigen System wurden die in der Ehezeit erworbenen Versorgungsanwartschaften 

der Ehegatten jeweils addiert und anschließend gegeneinander saldiert. Ausgeglichen 

wurde nur die Hälfte der Differenz der jeweils insgesamt erwirtschafteten Anrechte in der 

Ehezeit.  

Im Rahmen des Gesetzes zur Strukturreform des Versorgungsausgleichs wird der Träger 

der Beamtenversorgung nunmehr eine Leistung in Höhe der Hälfte der in der Ehezeit er-

worbenen Anwartschaft auf Beamtenversorgung zu erbringen haben (Halbteilungsgrund-

satz).  

Die Ermittlung des auf die Ehezeit entfallenden Anteils der Versorgung erfolgt bei der 

Beamtenversorgung zeitratierlich (§§ 40, 41 Abs. 2 i.V.m. 44 VersAusglG). 

Das neue Recht gilt für alle Verfahren, die nach dem 31. August 2009 eingeleitet werden.  

Versorgungsausgleichsverfahren, die bis zu diesem Zeitpunkt anhängig waren, werden 

gem. § 48 Abs. 1 VersAusglG nach bisherigem Recht fortgeführt. Das neue Recht findet in 

diesen Fällen aber Anwendung, wenn das Verfahren abgetrennt, ausgesetzt oder zum Ru-

hen gebracht worden ist, § 48 Abs. 2 VersAusglG. Gleiches gilt für Verfahren, in denen am 

1. September  2010 noch keine Entscheidung in erster Instanz ergangen ist, § 48 Abs. 3 

VersAusglG.  

 

Die Durchführung der internen Teilung nach § 10 VersAusglG ist in Schleswig-Holstein zu-

nächst nicht vorgesehen. Daher verbleibt es bei einer auszugleichenden Versorgung aus 

einem öffentlich-rechtlichen Dienst- oder Amtsverhältnis in Schleswig-Holstein bei der ex-

ternen Teilung gem. § 16 Abs. 1 VersAusglG (Abwicklung über die gesetzliche Rentenver-

sicherung). 

Eine redaktionelle Anpassung des Beamtenversorgungsgesetzes - Überleitungsfassung für 

Schleswig-Holstein - wird im Rahmen der nächsten Gesetzesänderung vorgenommen.  

 

Ich bitte um Beachtung. 

 

gez. 

Detlef Demmel 
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